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Begründung:

Dieses Vorhaben halten wir in der vorliegenden Form für nicht genehmigungsfähig!

Gemäß dem Sprichwort

>Alter Wein in neuen Schläuchen<

soll hier mit dem Instrument `vorhabenbezogener Bebauungsplan´ ein bereits im Jahr 2020 
durch das Landratsamt Unterallgäu als nicht genehmigungsfähig beurteiltes Vorhaben (siehe 
Anlagen 1 - 3) doch noch verwirklicht werden. Gleichzeitig würde damit die -jetzt wieder- im 
Bayernatlas mit dem Status >Rechtskraft< eingezeichnete Satzung >Ortsabrundungssatzung 
"Künersberg - Auen" ausgehebelt werden. Die zwischenzeitliche Reduzierung von 28 auf 26 
Wohneinheiten (WE) beinhaltet keine nennenswerte Änderung an Anzahl und Kubatur der 
Gebäude. Der unzureichende Versuch, durch Drehung der Gebäude dem Immissionsschutz 
Genüge zu tun, sorgt noch stärker als bisher dafür, dass sich das Vorhaben 

eben nicht in das vorhandene Ortsbild einfügt!

Von Beginn der Thematik an argumentierte 1. Bürgermeister Lichtensteiger, dass das 
Gemeinwohl über allem stehe. Grundsätzlich stimmen wir dem zu, im speziellen Fall aber wird 
dieses Gemeinwohl -und es geht hierbei um die Anwohner von Sponellenweg, Gottlob-Müller-
Straße und Siedelgasse, zur Nebensache! Auch das im Grußwort des 1. Bürgermeisters 
gepriesene ländliche Flair des Dorfes ginge mit dieser verdichteten, städtischen Bauweise 
verloren. 

Nicht nur, dass die Immissionsgrenzwerte dauerhaft überschritten würden. Die Anwohner von 
Sponellenweg und Siedelgasse würden auch durch die zusätzlichen Geräuschimmissionen, 
verursacht durch die vielen zusätzlichen Kraftfahrzeuge aus dem Objekt, sehr stark in ihrer 
Wohnqualität beeinträchtigt! Darüber hinaus entstünde durch die Anzahl der Bewohner von 26 
WE naturgemäß eine nicht unerhebliche Geräuschkulisse.

Im Übrigen halten wir auch unsere Einwendung vom 04.08.2021 (Anlagen 4 und 5) aufrecht. Die 
markierten Textstellen sind bedeutend für die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des hier 
behandelten Vorhabens.

Die Gemeinde Memmingerberg ist Auftraggeber für diesen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
>Sponellenweg<. Deshalb erwarten wir auch, dass ein Bebauungsplan zum Wohl der direkt 
betrofenen Bürger und nicht nur im Interesse des Investors erstellt wird!

Wir erkennen die Notwendigkeit an, neuen Wohnraum für die ortsansässige Bevölkerung zu 
schafen, aber nicht um jeden Preis!

Deshalb schlagen wir als Kompromiss vor, das Projekt auf die in den Plänen so bezeichneten 
Gebäude A, B und C zu reduzieren.
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Unsere sachlichen Bedenken zum Planinhalt:
(in >Rot< geschrieben)

Das Vorhaben in der jetzigen Form verfehlt die gesetzten Ziele:
(Die nachfolgenden Gliederungszahlen entsprechen denen im vbezBPl)

2.1 & der gekennzeichnete Bereich dient grundsätzlich der Unterbringung von 
Wohnungen.

7.2.2.1 &zur Deckung des Wohnbedarfs der Bevölkerung.

Räume für freie Berufe (z.B. Notar, Architekt) sind keine Wohnungen!

7.2.4.7 &preisgünstigen Wohnraum für die Bevölkerung&

Es ist wegen der Preisentwicklung im Bausektor nicht zu erwarten, dass hier preisgünstiger 
Wohnraum entsteht!

7.2.5.2 & Nutzung als Boardinghouse & PatientInnen der angrenzenden Arztpraxis &

Das sind ebenfalls keine Wohnungen und von einer Arztpraxis war nie die Rede!
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Die weiteren Argumente, die gegen eine Verwirklichung dieses Vorhabens sprechen:

2.20 & Außenlärmpegel & mindestens 68 dB(A)

Dauerhafte Beeinträchtigung der Gesundheit!

5.18 Plangenauigkeit & Weder die Gemeinde Memmingerberg noch die Planungsbüros 
übernehmen hierfür die Gewähr.

Hier ist einer abweichenden Gestaltung Tür und Tor geöfnet!

6 §2

& Die bestehende Diferenz zwischen der im Bebauungsplan festgesetzten Höhen 
und der Höhen aus dem Vorhaben- und Erschließungsplan dient als Pufer für 
etwaige Messungenauigkeiten bzw. nicht zu vermeidende Abweichungen im 
Rahmen der Bauausführung.

Die bestehende Diferenz zwischen der im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenze 
und der Situierung der Gebäude im Vorhaben- und Erschließungsplan dient als 
Pufer für spätere Anpassungen der Gebäudesituierung im Rahmen der 
Bauausführung.

Hier ist einer abweichenden Gestaltung Tür und Tor geöfnet!

7.2.3.4 & dass verkehrliche und infrastrukturelle Überlastungserscheinungen vermieden 
werden

Der zusätzliche Kraftfahrzeugverkehr wird im Sponellenweg und der Siedelgasse zu genau 
diesen Erscheinungen führen

7.2.4.2 & Die hinzukommenden Gebäude sind dabei an der schon bestehenden Bebauung 
orientiert und fügen sich somit gut in das vorhandene Ortsbild ein.

Diese verdichtete Bauweise (26 WE auf 3.673 qm)

fügt sich eben NICHT in das vorhandene Ortsbild ein!

Die durchschnittliche Grundstücksnäche pro WE beträgt in der anliegenden 
Bestandsbebauung ca. 446 qm; dementsprechend dürften auf dem Areal nur 9 WE 
entstehen, um dem vorhandenen Ortsbild zu entsprechen! Selbst unter Zugrundelegung 
der kleinsten Bezugsnäche wären es maximal 12 WE (s. Anlage 4)
Weiterhin bestehen auf der betrefenden Straßenseite ausschließlich Einfamilienhäuser, 
hier wirken die geplanten Mehrfamilienhäuser erdrückend.
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7.2.4.4 Bei einem Termin zur frühzeitigen Beteiligung der Öfentlichkeit gemäß §3 Abs. 1 
BauGB wurden keine Stellungnahmen eingereicht.

Das ist nicht verwunderlich!

In der Gemeinderatssitzung von Januar 2024 antwortete die anwesende Mitarbeiterin des 
Planungsbüro Sieber auf die Frage nach der Dauer für die Erstellung des Plans:

`In der Regel 11-12 MONATE, vielleicht ist auch als Termin für die Fertigstellung der 
November 2024 möglich´.

Im vorliegenden Fall endete die Frist für Einwendungen bereits am 18.11.24, ohne dass die 
Bevölkerung über den viel früheren Termin der Auslegung gesondert informiert worden 
wäre! (z.B. durch einen Hinweis im Mitteilungsblatt)

7.2.5.4 & Darüber hinaus soll die Ausnutzbarkeit des Grundstückes optimiert werden.

Die Wertminderung der Grundstücke der jetzigen Anwohner hingegen wird zugemutet!

7.2.5.5 & (Baugrenzen) sind so festgesetzt, dass sie über die mögliche Größe der Gebäude 
auf Grund der zulässigen Grundnäche geringfügig hinausgehen &

Was bedeutet >geringfügig< in diesem Zusammenhang?

7.2.8.1 Auf das Plangebiet wirken die Verkehrslärmimmissionen der nördlich verlaufenden 
Bundesautobahn BAB 96 sowie der parallel zur Autobahn verlaufenden Kreisstraße 
MN 17 ein

Die Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 18005 für ein Allgemeines 
Wohngebiet von tagsüber/nachts 55/45 dB(A) werden tagsüber und nachts 
überschritten.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-SchV werden um bis zu 3/7 dB(A) 
tags/nachts überschritten

& um der hohen Lärmbelastung gerecht zu werden &

& Im Nachtzeitraum wird der Orientierungswert trotz der Drehung der Gebäude an 
den Westfassade um bis zu 5 dB(A) überschritten &

Dauerhafte Beeinträchtigung der Gesundheit durch permanenten Lärm ist 
wissenschaftlich nachgewiesen und allgemein bekannt!

8.2.1.4 Die ofenen Flächen des Plangebietes dienen der lokalen Kaltluftproduktion und 
tragen zu einer Kühlung der angrenzenden Bestandsbebauung bei.

8.2.1.6 Das Grünland hat als Kaltluftentstehungsnäche eine gewisse Rolle für die Abkühlung 
der angrenzenden, bebauten Bereiche und damit für die Lebensqualität der dort 
lebenden Menschen.
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& Daher ist zumindest zeitweise von einer belasteten Luftqualität Auszugehen &

Hier wird sehenden Auges die Verschlechterung der Wohn- und Lebensqualität der jetzigen 
Anwohner in Kauf genommen!

8.2.3.1 & Es werden folgende grünordnerische Maßnahmen festgesetzt:

-Festsetzung privater Grünnächen als Ortsrandeingrünung und als Spielplatz im 
Nordwesten und im zentralen Bereich des Geltungsbereiches.

Siehe gleicher Text auch:

8.2.3.2, 8.2.3.3, 8.2.3.4, 8.2.3.5, 8.2.4.8, 

Dieser Text ist verwirrend, oder sollen es zwei Spielplätze werden?

8.2.3.2 & entstehende Versiegelung führt zu einer Beeinträchtigung der vorkommenden 
Böden. In den versiegelten Bereichen kann keine der Bodenfunktionen (Standort für 
Kulturpnanzen, Filter und Pufer, Ausgleichskörper im Wasserhaushalt) mehr 
wahrgenommen werden.

Die Auswirkungen dieser Beeinträchtigungen sind nicht absehbar!

8.2.3.5 & Die getrofenen Festsetzungen stellen jedoch sicher, dass die Auswirkungen auf 
die benachbarten Anlieger begrenzt bleiben und sich die neu hinzukommende 
Bebauung gut in die gewachsene bauliche Struktur einfügt.

Siehe 7.2.4.2, fügt sich eben NICHT gut ein

8.2.5.1 Standort- und Planungsalternativen

Aus zuvor genannten Gründen wurden keine weiteren Standorte in der Gemeinde
Memmingerberg geprüft.

Und warum nicht?

10.1.2.2 Für die bereits bebauten Grundstücke ist mit einer geringen Einbuße an der 
Erlebbarkeit der freien Landschaft sowie des städtebaulichen Umfeldes zu rechnen 
(z.B. Ausblick). Auf Grund der getrofenen Festsetzungen (Höhenbeschränkungen, 
überbaubare Grundstücksnächen) und Lage des Plangebietes sind diese 
Auswirkungen als akzeptabel zu bewerten.

Wer deoniert wie >geringe Einbuße< und >akzeptabel<?




